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Sanierung der Dorf-Dobel-Straße
Die Gemeinde Biederbach informiert  
über die geplante Sanierung der Dorf-Dobel-Straße.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Fahrbahn der Dorf-Do-
bel-Straße zwischen der Schwarzwaldhalle und Kreuzung Illenberg-
Selbig. Die Arbeiten werden zwischen dem 29.08. und 09.09.2022 
ausgeführt.

Während den Fräs- und Entwässerungsarbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen. Für den Einbau 
des neuen Asphaltbelags, ca. 2 Tage, wird die Straße voll gesperrt. Wir bitten die Bevölkerung dies 
zu beachten und über die eingerichtete Umleitung zu fahren.

Für eventuelle Rückfragen steht die Bauabteilung des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach, Tel. 
07682/804-45, Herr Eltjes, gerne zur Verfügung.

Wer möchte mitmachen in der 

Hausaufgabenbetreuung  
in Biederbach???

Sie haben nachmittags (auch nur tageweise) 
2,5 Stunden Zeit?
Sie können 8 -10 Kinder im Grundschulalter in 
ihrer Freizeit und Hausaufgabensituation 
unterstützen und führen?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen dringend für unsere Nachmittags-
betreuung an der Grundschule der  
Gemeinde Biederbach MitarbeiterInnen.

Pädagogische Kenntnisse sind vorteilhaft und  
wünschenswert.
Sie arbeiten eingebunden in ein kleines Team.

Die Tätigkeit kann in Teilzeit, Minijob oder auf ehren-
amtlicher Basis (gegen Aufwandsentschädigung) erfolgen.

Rufen Sie uns an.
AWO Waldkirch e.V., 
Schlettstadtallee 9, 79183 Waldkirch,
Telefon: 07681 - 22 666 
info@awo-waldkirch.de

Foto: TongRo Images Inc/TongRo Image/Thinkstock
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Grillstelle im Uhlsbach  
aufgrund der Polizeiverordnung  
gesperrt!

Aufgrund der erhöh-
ten Waldbrandgefahr 
ist die Polizeiverord-
nung des Landratsam-
tes Emmendingen seit 
12.07.22 in Kraft ge-
treten, dass das An-
zünden oder Unterhal-
ten von Feuer oder 

offenen Lichtes im Wald oder in einem Abstand von 
weniger als 100 m vom Wald untersagt ist. Insbeson-
dere ist auch das Feuermachen an eingerichteten und 
gekennzeichneten Feuerstellen wie beim Grillplatz 
im Uhlsbach und auf allen Waldflächen des Landkrei-
ses Emmendingen untersagt und stellt auch eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Die Polizeiverordnung tritt am 
12.8.2022 außer Kraft, wenn keine Verlängerung ver-
öffentlicht wird.

Die Gemeinde bittet deshalb eindringlich darum 
das Verbot zu beachten und einzuhalten. Bei einem 
Waldbrand sollte sofort die Feuerwehr unter der Te-
lefonnummer 
oder 

die Polizei unter 
der Nummer 110 
informiert werden.

Mitteilungsblatt bequem per Newsletter 
erhalten

Möchten Sie unser Mitteilungsblatt 
14-täglich per E-Mail zugesandt be-
kommen?

Dann melden Sie sich einfach kosten-
los auf unserer Homepage der Ge-
meinde Biederbach unter der Rubrik 
„Mitteilungsblatt / Anmeldung zum 

Newsletter“ an. Sie brauchen nur Ihre E-Mail-Adresse 
eintragen und mit Ausführen bestätigen. Danach er-
halten Sie unter Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse 
(SYMPA Komm-ONE-Newsletter-Service) einen Link zur 
Bestätigung des Newsletters und schon wird Ihnen au-
tomatisch das Mitteilungsblatt alle 14 Tage zugesandt 
(außer in den Betriebsferien unseres Verlags in der 32. 
KW). Im gleichen Schritt können Sie natürlich den News-
letter auch wieder abbestellen.

Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

34
ist am Montag, 22.08.2022 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 
Das Bürgermeisteramt

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 

Öffnungszeiten / Sprechzeiten
vormittags: Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
nachmittags: Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr 
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außerhalb 
dieser Zeiten möglich.

Der Zutritt zum Rathaus ist uneingeschränkt wieder 
möglich, wir bitten jedoch die Hygiene- und Abstands-
regelungen weiterhin einzuhalten.
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch auf dem Rathaus 
einen Termin per Telefon oder per E-Mail bei der jewei-
ligen Sachbearbeiterin, um längere Wartezeiten zu ver-
meiden und bei Urlaubsvertretungen besser koordinie-
ren zu können. Vielen Dank.

Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0    | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde

Ansprechpartner:
Bürgermeister   Rafael Mathis  Tel. 07682/9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro/Zentrale Sabine Herr  Tel. 07682 9116 17 / 
herr@biederbach.de  07682 9116 0
Auszubildende/Zentrale Madlen Biehler
biehler@biederbach.de  Tel. 07682 9116-21/
 07682 9116 0
Hauptamt/Standesamt Simone Müller – In Elternzeit
gemeinde@biederbach.de  Tel. 07682 9116 0
Standesamtsvertretung Stadt Elzach 
stefanie.wernet@elzach.de  Tel. 07682 / 804-25
helmut.burger@elzach.de  Tel. 07682 / 804-24
Rechnungsamtsleiterin Petra Schneider
schneider@biederbach.de Tel. 07682 9116 13
Gemeindekasse    Petra Thoma  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter     Markus Allgaier  Tel. 07682 9116 
60
bauhof@biederbach.de
Notdienst – Wasserversorgung  Tel. 07682 9116 60
Notdienst – Fundtiere Während Öffnungszeiten Tel.: 07682 
9116 60 oder außerhalb Öffnungszeiten unter fundtiere@bie-
derbach.de.
Kleinkindbetreuung Zwergenhaus 
Gertrud Piotrowski  Tel. 07682 1001
zwergenhaus@biederbach.de
Grundschule Biederbach 
Claudia Wiedmaier  Tel. 07682 7226
grundschule@biederbach.de
Kindergarten St. Martin
Andreas Stanek  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“ 
Jennifer Sandforth und Elena Waßmund Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus  Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW  Tel. 0800 36294770

Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
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Urlaubszeit bei der Gemeindeverwaltung 
- Dienststellen nicht oder nur beschränkt 
besetzt!!
Die Gemeindeverwaltung bittet um vorherige Ab-
sprache, bevor Sie ins Rathaus kommen, denn in der 
bevorstehenden Urlaubszeit sind nicht alle Dienst-
stellen der verschiedenen Sachbearbeiterinnen voll 
besetzt oder sind nur teilweise und beschränkt per 
Telefon oder E-Mail zu erreichen.

Dies betrifft folgende Dienststellen (Urlaub):
• Bürgerbüro: Passamt, Einwohnerwesen, Gewer-

beamt vom 01. - 19.08.2022, Tel. 07682 9116-17, 
herr@biederbach.de

• Grundbucheinsichtstelle, Gemeindekasse: Unter-
schriftsbeglaubigungen, Rentenanträge vom 04.-
05.08. und 22.08.-09.09.2022, Tel. 07682 9116-12, 
thoma@biederbach.de

• Rechnungsamt: Erschließungsbeiträge, ELR-An-
träge vom 15.-19.08. und 05.-09.09.22, Tel. 07682 
9116-13, schneider@biederbach.de

Rufen Sie deshalb zuerst unter der Tel.-Nr. 07682 9116 
0 (Zentrale) an, ob ihr Anliegen derzeit überhaupt 
bearbeitet werden kann. Wir sind dennoch stets be-
müht, alle Angelegenheiten unserer Bürgerinnen und 
Bürger schnellstmöglich zu bearbeiten.

Auf unserer Homepage unter www.biederbach.de 
/ Deine Alltagserleichterer / Bürgerservice befinden 
sich diverse Anträge, wie z. B.
• Zustimmungserklärung der Erziehungsberech-

tigten für die Ausstellung/Verlängerung/Aktuali-
sierung eines Kinderreisepasses oder Ausstellung 
eines Bundespersonalausweises unter 16 Jahren 
(Voraussetzung für die Ausstellung der Dokumen-
te)

• Wohnungsgeberbestätigung (bei Zuzug oder Um-
zug innerhalb der Gemeinde)

• Müllanträge
• Anzeige Hundehaltung
• usw.
die Sie bereits ausgefüllt und unterschrieben mitbrin-
gen müssen/können.

Bitte überprüfen Sie auch rechtzeitig Ihre Ausweis-
dokumente auf deren Gültigkeit, denn die Bearbei-
tungszeit beträgt beim Bundespersonalausweis mo-
mentan ca. 3 Wochen und beim Reisepass jedoch ca. 
4 – 6 Wochen.

Beim Kinderreisepass ist zu beachten, dass dieser 
nach Ablauf nicht mehr verlängert (12 Jahre) oder ak-
tualisiert werden kann und nur noch ein Jahr Gültig-
keit ab Antragstellung hat. Um Probleme bei Kontrol-
len beim Grenzübertritt zu vermeiden, kontrollieren 
Sie rechtzeitig Ihre Ausweisdokumente, denn diese 
verlieren unabhängig vom Ablaufdatum Ihre Gültig-
keit, wenn diese eine einwandfreie Identitätsfeststel-
lung nicht mehr zulassen. Dies trifft insbesondere bei 
Kinderreisepässen zu, wenn diese im Babyalter bereits 
ausgestellt wurden.

Für jedes Reiseland gelten unterschiedliche Einreise-
bestimmungen und Voraussetzung zum Reisedoku-
ment, diese können Sie auf der Homepage vom Aus-
wärtigen Amt für das jeweilige Reiseland einsehen.

Für weitere Fragen zu Ihrem Anliegen rufen Sie ein-
fach unter Tel. 07682/9116-0 (Zentrale) an oder schrei-
ben eine E-Mail an gemeinde@biederbach.de.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Ferienprogramm 2022
Anmeldungen können online 
unter: www.unser-ferienpro-
gramm.de/biederbach erfol-
gen und weitere Informatio-
nen erhalten Sie auf unserer 
Homepage der Gemeinde 
/ Aktuelles oder im Mittei-
lungsblatt (28. KW).
Ihr Ferienprogrammteam

Erinnerung zum Zurückschneiden  
von Hecken, Gebüsch und Bäumen  
entlang von Straßen und Wegen
Achtung Grundstücksbesitzer!
Wer kennt das nicht: Überhängende Äste und Zwei-
ge hindern die Nutzung des Gehwegs oder verdecken 
Straßenschilder und engen die Sichtverhältnisse ein.
Lästig für viele! Doch eine ernst zu nehmende Haf-
tungsfalle für die verantwortlichen Grundstücksei-
gentümer!
Der öffentliche Straßenraum – auch die Bürgersteige 
– ist von den Eigentümern angrenzender Grundstücke 
von Überwuchs frei zu halten. Kommt es infolge von 
Nachlässigkeiten zu Unfällen, kann das fatale Folgen 
für diejenigen haben, die einen erforderlichen Rück-
schnitt von Sträuchern und Ästen nicht vorgenommen 
haben.
Auch die Anfahrt von Rettungsfahrzeugen kann ver-
zögert oder gar verhindert werden.
Die Gemeinde fordert deshalb die Eigentümer und 
Bewirtschafter auf, ihre Grundstücke regelmäßig zu 
kontrollieren und die eventuell erforderlichen Rück-
schnitte vorzunehmen.
Bei Nichtbeachtung, sehen wir uns leider gezwungen, 
dies in Eigenregie zu übernehmen und den Arbeits-
aufwand dem Grundstückseigentümer in Rechnung 
zu stellen.
Das muss nicht sein und deshalb bedanken wir uns 
schon im Voraus herzlich für Ihre Mitwirkung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Fälligkeit Gewerbesteuer III. Quartal 2022
Bei der Gemeindekasse Biederbach wird fällig:
zum 15. August Gewerbesteuer III. Quartal 2022
An die Zahlung wird hiermit noch einmal öffentlich er-
innert. Bei Nichtbezahlung werden Mahngebühren und 
Säumniszuschläge erhoben.
Ihre Gemeindekasse

Betriebsferien Nussbaum-Verlag -  
Kein Mitteilungsblatt in der 32. KW

Aufgrund der Betriebsferien unseres Nussbaum Verlags 
erscheint in der 32. KW kein Mitteilungsblatt, sondern 
erst wieder in der 34. KW am Mittwoch, den 24. August 
2022.
Der Redaktionsschluss dafür ist am Montag, den 22. Au-
gust 2022 und der Erscheinungstag am Mittwoch, den 
24.08.2022.
Ihre Gemeindeverwaltung



4 Woche 30/32 
Mittwoch, 27. 07. 22

Hinweise für alle Mountainbiker

Als Natursport bietet Mountain-
biken vielfältige Möglichkeiten 
für einzigartige Erlebnisse und 
positive Gesundheitswirkungen. 
Die folgenden Empfehlungen 

der Deutschen Initiative Mountainbike e. V. (DIMB E.V.) 
entsprechen auch den „Rules of the Trail“ der Interna-
tional Mountain Bicycling Association (IMBA) und die-
nen dazu, den bestehenden Risiken wirkungsvoll zu 
begegnen und Konflikte zu vermeiden.

Wegeregeln:
1.   Fahre nur auf Wegen! Fahre nie querfeldein, du 

schädigst sonst die Natur! Respektiere lokale Wege-
sperrungen! Forstwirtschaft, Viehtrieb und Belan-
ge des Naturschutzes rechtfertigen dies. Auch in 
Naherholungsgebieten können lokale Sperrungen 
berechtigt sein. Die Art und Weise in der du fährst 
bestimmt das Handeln der Behörden und Verwal-
tungen. Auf Privatgrund bist du oft nur geduldet!

2.   Hinterlasse keine Spuren! Bremse nicht mit blo-
ckierenden Rädern! (Ausnahme in Notsituationen) 
Blockierbremsungen begünstigen die Bodenerosion 
und verursachen Wegeschäden. Stelle deine Fahr-
weise auf den Untergrund und die Wegebeschaf-
fenheit ein. Nicht jeder Weg verträgt jedes Brems-
manöver und jede Fahrweise.

3.   Halte dein Mountainbike unter Kontrolle! Unacht-
samkeit, auch nur für wenige Sekunden, kann einen 
Unfall verursachen. Passe deine Geschwindigkeit 
der jeweiligen Situation an. In nicht einsehbaren 
Passagen können jederzeit Fußgänger, Hindernisse 
oder andere Bike auftauchen. Du musst in Sichtwei-
te anhalten können! Zu deiner eigenen Sicherheit 
und derer anderer Menschen.

4.   Respektiere andere Naturnutzer! Kündige deine 
Vorbeifahrt frühzeitig an. Erschrecke keine ande-
ren Wegenutzer! Vermindere deine Geschwindig-
keit beim Passieren auf Schrittgeschwindigkeit oder 
halte an. Bedenke, dass andere Wegenutzer dich zu 
spät wahrnehmen können. Fahre, wenn möglich, 
nur in kleinen Gruppen!

5.   Nimm Rücksicht auf Tiere! Weidetiere und alle an-
deren Tiere in Wald und Flur bedürfen besonderer 
Rücksichtnahme! Schließe Weidezäune, nachdem 
du sie passiert hast. Verlasse rechtzeitig zur Däm-
merung den Wald, um die Tiere bei ihrer Nahrungs-
aufnahme nicht zu stören.

6.   Plane im Voraus! Beginne deine Tour möglichst di-
rekt vor deiner Haustüre. Prüfe deine Ausrüstung, 
schätze deine Fähigkeiten richtig ein und wähle die 
Gegend, in der du fahren willst, entsprechend aus. 
Schlechtes Wetter oder eine Panne kann deine Tour 
deutlich verlängern. Sei auch für unvorhersehbare 
Situationen gerüstet: Denke an Werkzeug, Proviant 
und Erste-Hilfe-Set. Trage eine Sicherheitsausrüs-
tung! Ein Helm kann schützen, ist aber keine Le-
bensversicherung.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Zum Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch
am 28.07.2022
Anna Klausmann, Gauspännestraße  zum 70. Geburtstag
am 06.08.2022
Maria Alicic, Lebersteinweg  zum 70. Geburtstag
am 14.08.2022
Wilhelm Weber, Gallersberg  zum 85. Geburtstag
am 19.08.2022
Robert Klausmann, Gauspännestraße  zum 70. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Juli/August ihren Ge-
burtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder 
namentlich nicht genannt werden möchten, gratulieren 
wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister nun unsere Jubilare 
wieder besuchen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: gemeinde@bie-
derbach.de

Zur Geburt
Herzlichen Glückwunsch
den Eltern Julia und Manuel Burger, Kapellenweg 12
zu ihrer Tochter Mathilda, geb. am 29.06.2022

RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag, Dienstag ab 17.00 Uhr 

geöffnet
„Deutscher Hof“ Sonntag
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag, Mittwoch 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Sonnhalde“ Montag, Donnerstag 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

Abhol- und Lieferservice in Biederbach

Abholservice
• Gasthaus Hirschen-Dorfmühle, Tel. 07682 327
• Gasthaus Sonnhalde, Tel. 07682 8718, Mobil: 0173 836 

99 33 auch per WhatsApp

Wir bieten bis auf Weiteres unseren Abholservice parallel 
an, bitten Sie aber um Verständnis, wenn wir während 
der Service-Stoßzeiten keinen Abholservice anbieten 
können. Vielen Dank.
Lieferservice für Backwaren, Lebensmittel und Artikel des 
täglichen Lebens:
• Bäckerei/Dorfladen Schätzle, Tel. 07682 262
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NOTDIENSTE / NOTRUFE

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
für Menschen mit Behinderung (EUTB)
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Fr. Kasper + Fr. Heiß)
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/9185-16 (Fr. Funk)
Telefon: 07641/9185-13 (Hr. Hensel)
Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann)
Außensprechstunde in Endingen und Elzach donners-
tags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 
1 am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681-24623 
erreichbar.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pflegebedürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5
79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.de

Notrufe
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen. Diese kostenlose Rufnummer ersetzt die bis-
herige Nummer für den allgemeinen Bereitschaftsdienst.
An Wochenenden und Feiertagen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter Tel. 0180 3222555-70 erreichbar.
DRK-Rettungsdienst/Krankentransport: Tel. 19 222
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der 
Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg: 
http://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen

Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112 · Polizei 110

Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Faxvordrucke sind unter 
www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, In-
tegrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale:  0761/19240

Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 / 90 90 40 + 90 90 41 oder 0171 / 3380810 
(Tag + Nacht)

Einsatzleitung Dorfhelferinnen:
Frau Birgitta Fahrländer
Tel.: 0176 17612633
E-Mail: birgitta.fahrländer@dorfhelferinnenwerk.de

Bereitschaftsdienst-Notfallpraxis  
Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage 08 bis 22 Uhr

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst):
Tel.: 116117 (Anruf ist kostenlos)

Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis:
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst), Allgemeine Not-
fallpraxis Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, Sir-
Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg im Breisgau
Mo., Di., Do.    20:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Mi., Fr.      16:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Sa., So. und Feiertag von 08:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg
Mo. bis Do.     19:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Fr.       16:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Kinderärztlicher Notfalldienst Freiburg am St. Josefs-
krankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau
Sa., So. und Feiertag  08:00 Uhr bis 22:30 Uhr
22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehandlung 
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des 
Universitätsklinikums, Mathildenstraße 1 (Anfahrt über 
Heiliggeiststraße 1) in 79106 Freiburg im Breisgau

Augen-Notfallpraxis an der Universitätsaugenklinik 
Freiburg
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do.   19:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Mi.      13:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Fr.      16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwech-
seln mit dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet und unter der Notrufnum-
mer 112 zu erreichen ist.

Apotheken-Notdienst
Di., 26.07.  Kandel-Apotheke Waldkirch
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Mi., 27.07.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Do., 28.07.  Apotheke am Heidacker, Freiamt
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Fr., 29.07.  Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
    Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Sa., 30.07.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
So., 31.07.  Breisgau-Apotheke, Teningen
    Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
     Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
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Mo., 01.08. Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
    Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 52
Di., 02.08.  Bürkle-Apotheke, Emmendingen
    Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Mi., 03.08.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Do., 04.08.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Fr., 05.08.  Central-Apotheke Emmendingen
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Rathaus-Apotheke, Elzach
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Sa., 06.08.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
So., 07.08.  Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
    Neue Apotheke, Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 33 22 21
Mo., 08.08.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Di., 09.08.  Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Mi., 10.08.  Aesculap-Apotheke Köndringen, Teningen
    Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
    Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Do., 11.08.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Fr., 12.08.  Apotheke am Heidacker, Freiamt
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Sa., 13.08.  Kandel-Apotheke Waldkirch
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
So., 14.08.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
    Bürkle-Apotheke, Emmendingen
    Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
Mo., 15.08. Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Di., 16.08.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
    Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 52
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Di., 16.08.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
    Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 52
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Mi., 17.08.  Breisgau-Apotheke, Teningen
    Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
     Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Do., 18.08.  Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
    Neue Apotheke, Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 33 22 21
Fr., 19.08.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Sa., 20.08.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
So., 21.08.  Central-Apotheke Emmendingen
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Rathaus-Apotheke, Elzach
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Mo., 22.08. Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257

    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Di., 23.08.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Seit dem 1.1.2022 ist ein tierärztlicher Kleintiernotdienst 
eingerichtet, der werktags von 18 - 8 Uhr besetzt ist und 
tagesaktuell über den Haustierarzt zu erfragen ist.
Samstag/Sonntag, 30.07./31.07.2022
Tierarztpraxis Simone Leenen, Sexau
Am Schloßberg 8, Tel. 07641 9542097
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim
Im Entennest 5, Tel. 07643 934040
Samstag/Sonntag, 06.08./07.08.2022
Tierarztpraxis Oxana Dietsche, Emmendingen
Kübelestraße 20, Tel. 07641 9539492
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10, Tel. 07642 2324
Samstag/Sonntag, 13.08./14.08.2022
Dr. Bretzinger, Glottertal
Winterbachstr. 13, Tel. 07684 90890
Dr. Brodauf, Emmendingen
Gottfried-Keller-Weg 4, Tel. 07641 54636
Samstag/Sonntag, 20.08./21.08.2022
Dr. med. vet. Antje Hoeksma, Denzlingen
Hermann-Hesse-Straße 4, Tel. 0176 87999099
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband PROTEC 
Orsingen, Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 
9339-0, Fax: 07774 9339-33.

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
In der Beratungsstelle für gesetzlich versicherte Pflege-
bedürftige, Angehörige und Interessierte aller Alters-
gruppen sind Informationen rund um das Thema Pfle-
ge, die regionalen Angebote und die gesetzlichen sowie 
kommunalen Leistungen erhältlich. Ebenso bietet der 
Pflegestützpunkt Hilfestellung bei der Inanspruchnahme 
dieser Leistungen. Die Auskünfte sind neutral, kosten-
los und vertraulich. Die Beratungen erfolgen telefonisch 
oder persönlich im Pflegestützpunkt Emmendingen, 
während der Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Besucheranschrift:
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Postanschrift:
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Kontakt: Tel.: 07641 451-3091, -3025, -3095, E-Mail: pfle-
gestützpunkt@landkreis-emmendingen.de. Internet: 
www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechzeiten: Waldkirch, Rathausinnenhof, Gene-
rationenbüro, Marktplatz 1-5, Montags 12 – 16 Uhr, Tel.: 
07641 451-3095, Frau Ziebold
Öffnungszeiten Emmendingen
Mo., Di., Do., Fr. 8.30 – 12 Uhr, Do. 14 – 18 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Biederbach

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
78628 Rottweil,  
Durschstraße 70,  
Telefon 0741 5340-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Rafael Mathis, 
79215 Biederbach, Dorfstraße 18, 
oder sein Vertreter im Amt. 

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 
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Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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MÜLLABFUHR

Donnerstag, 28.07.2022    Gelber Sack
Montag, 01.08.2022     Blaue Tonne
Freitag, 05.08.2022      Blaue Tonne (Ortsteil 

Frischnau, Mersberg, 
Uhlsbach)

Montag, 01./08./15./22.08.2022 Graue Tonne
Donnerstag, 11./25.08.2022   Gelber Sack

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Mittwoch:   16.00 – 19.00 Uhr
Freitag:    13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:   09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:    13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:   09.00 – 13.00 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN

Freiwillige Feuerwehr Biederbach  
Katholische Landjugendbewegung 
Biederbach

S´Fescht vom 13.-14.08.2022

Die Freiwillige Feuerwehr Biederbach und die Katholische 
Landjugendbewegung Biederbach veranstalten am 13. und 
14. August 2022 das „s´Fescht“. Im Mittelpunkt steht in die-
sem Jahr ein Tag der offenen Tür im umgebauten Feuer-
wehrgerätehaus. Der Festplatz befindet sich deshalb direkt 
vor dem Gerätehaus im Ortsteil Dorf. Der Ablauf des Fest-
programms gestaltet sich wie folgt:

Samstag, den 13. August 2022
19.00 Uhr  Festeröffnung mit Entertainer „Harald“
Sonntag, den 14. August 2022
11.00 Uhr   Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus 

mit Vorstellung der Fahrzeuge und Ausrüs-
tung

    Frühschoppen mit Entertainer „Werner Kury“
    Mittagstisch und Kaffeestube
13.00 Uhr   Kinderprogramm mit Hüpfburg und einem 

Gewinnspiel (bis 12 Jahre) rund um die Bie-
derbacher Feuerwehr

     Vorstellung der Fahrzeuge und Ausrüstung 
des Deutschen Roten Kreuzes Ortsverein 
Prechtal e.V.

14.00 Uhr  Schauübung der Jugendfeuerwehr Elzach
15.00 Uhr   Besichtigung des Drehleiterfahrzeuges der 

Feuerwehr Elzach

17.00 Uhr   Bekanntgabe der Gewinner des Feuerwehr-
Gewinnspiels

18.00 Uhr   Musikalische Unterhaltung mit dem „Berga-
cker Duo“

Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Speisen- 
und Getränkeangebot gesorgt. Am Sonntag werden Kaffee 
und vielfältige Kuchenkreationen angeboten. Bierbrunnen 
und Weinstand sowie die legendäre Bar der Landjugend 
bereichern die zweitägigen Festtage.
Zu den Veranstaltungen ergeht unsere herzliche Einla-
dung. Der Eintritt ist frei.
Auf Ihr Kommen freuen sich
Freiwillige Feuerwehr Biederbach und
Katholische Landjugendbewegung Biederbach

SCHULEN

GRUNDSCHULE BIEDERBACH


Tarifanpassung der Schülerbeförderungskos-
ten ab 01.08.2022
Sofern von der Bundesregierung keine Verlängerung 
des 9,--€ Tickets beschlossen wird, gelten ab 1.8.22 fol-
gende Tarife:
Schüler der Grund- und Förderschulen (Kl. 1–4)  24,50 €
(11 Monate)
Abo-Verfahren           22,46 €
(12 Monate)
RegioFahrkarte für Auszubildende
(Schülermonatskarte),
Schüler der Förderschulen (ab Klasse 5)    46,50 € 
und die übrigen Schüler (11 Monate)
Abo-Verfahren           38,80 € 
(12 Monate)
Das Abo-Verfahren bietet folgende Vorteile:
Wenn Sie sich für das Schüler-Abo entscheiden, dann…
• kosten die Monatskarten 15 % weniger als beim mo-

natlichen Kauf der Fahrkarte.
• die Schüler erhalten im SchülerAbo 12 Monatskarten.
• die Schüler brauchen keine Stammkarte mehr.
• die Berechtigungsabschnitte sind überflüssig. Die 

Fahrkarten werden per Post nach Hause geschickt.
• bei Verlust der Fahrtkarte gibt es kostenlosen Ersatz.
• Anträge sind im Schulsekretariat oder im Bürgerbüro 

der Gemeinde erhältlich.
Die Flyer mit Anmeldeformular erhalten Sie bei Freibur-
ger Verkehrs AG, an allen Schulen sowie bei der Gemein-
deverwaltung.
Das Schüler-Abo kann jedoch auch als AboOnline auf 
der Internetseite der VAG unter abo.vag-freiburg.de/
schueler/Abo/Neuantrag bequem von zu Hause aus on-
line abgeschlossen werden.

Sporttag
Sport, Spiel, Spannung und viel Sonne!
Am vergangenen Montag, den 18. Juli, war es soweit und 
nach langer, coronabedingter Pause fanden die Bundesju-
gendspiele der Biederbacher Grundschule endlich wieder 
statt. Toll und bis ins Detail vorbereitet von den Sportfach-
kräften unseres Team und mit tatkräftiger Unterstützung 
einer Gruppe Eltern sowie unserem treuen sportlichen Un-
terstützer Lothar Becherer, verbrachten die Kleinen wie die 
Großen einen sehr gelungenen, sportlichen und „heißen“ 
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Vormittag auf der schönen Anlage des SV-Biederbach. Eine 
besondere Herausforderung stellte der Langstreckenlauf 
dar, den alle mit Bravour meisterten. Im Anschluss an die 
Bundesjugendspiele fand der traditionelle Teamwettbe-
werb der vier Klassen statt. Herzlichen Glückwunsch an 
unsere lieben Tiger, die in diesem Jahr den Sieg mit nach 
Hause nehmen durften, das habt ihr klasse gemacht!

 
 Foto: Saumer Gebhard

Schulfest
Am 15. Juli hat der Elternbeirat der Grundschule Bieder-
bach zu einem Schulfest eingeladen. Gestartet wurde mit 
einer schönen Wanderung über den Mersberg. Wieder zu-
rück auf dem Schulhof gab es Gegrilltes und Salate. Dan-
ke an Familie Schultheiß für das Grillen und allen Eltern 
für das leckere Buffet. Die Kinder hatten viel Freude beim 
Spielen rund ums Schulhaus. Ein sehr gelungenes Schulfest 
dank der Organisation und Durchführung unseres Eltern-
beirates!

 
 Foto: Claudia Wiedmaier

Naturpark Kochschule
Zum Ende des Schuljahres bekamen unsere Schüler*innen 
eine besondere Überraschung- die Kochschule des Natur-
parks kam an zwei Tagen zu uns an die Schule. Der Truck, in 
welchem sich die Küche befindet, wurde auf den Schulhof 
gestellt. Abwechselnd wurde praktisch gekocht und theo-
retisch gelernt. Die Kinder hatten viel Freude und haben 
einiges Neues dazu gelernt. Für zu Hause gab es auch noch 
etwas mit- selbst hergestelltes Ketchup, einen Brotaufstrich 
und süß-sauer eingelegtes Gemüse, wie eine Naturpark-
kochschule Schürze.
Ganz herzlichen Dank an den Naturpark und unseren För-
derverein, welche dieses besondere Erlebnis ermöglicht ha-
ben!

 
 Foto: Claudia Wiedmaier

BERUFSCHULZENTRUM
WALDKIRCH

Zum Bildungsaufstieg ans BSZ Waldkirch
Baden-Württemberg nimmt mit seinem breitgefächerten 
beruflichen Bildungsangebot bundesweit einen Spitzen-
platz ein. In kaum einem anderen Bundesland gibt es neben 
den allgemeinbildenden Schulen so viele Möglichkeiten 
der schulischen Weiterqualifizierung. Dem fühlt sich auch 
das Berufliche Schulzentrum Waldkirch (BSZ) verpflichtet. 
„Wissen fürs Leben“ zu vermitteln und die Garantie, „Kei-
nen Abschluss ohne Anschluss“ zu erwerben, sind der An-
spruch der Waldkircher Bildungseinrichtung.
In der Tat können Hauptschüler die zweijährige Berufsfach-
schule für Wirtschaft („Wirtschaftsschule“) besuchen und 
dort in zwei Jahren die Mittlere Reife erwerben. Nach der 
Mittleren Reife besteht die Möglichkeit, in weiteren zwei 
Jahren in einer der drei Berufskollegsparten die Fachhoch-
schulreife (FHR) zu erlangen. Wem dieser Bildungsaufstieg 
nicht genügt, der kann sich mit dem FHR-Zeugnis in der 
Tasche direkt für die Wirtschaftsoberschule anmelden und 
nach zwei Jahren (bei besonderen Leistungen auch bereits 
nach einem Jahr) die Abiturprüfung ablegen.
Alternativ kann nach der Mittleren Reife auch eines der 
beiden Beruflichen Gymnasien – sozialwissenschaftlicher 
oder wirtschaftswissenschaftlicher Richtung – besucht wer-
den, das erfolgswillige Jugendliche in drei Jahren zum Voll-
abitur führt.
Unter den zahlreichen Absolventen, die im Sommer 2022 
am BSZ einen Schulabschluss erreicht haben, finden sich 
auch zehn Schülerinnen und Schüler aus Biederbach:
Am Wirtschaftsgymnasium erwarben fünf Schüler*innen 
aus Biederbach das Abitur (Allgemeine Hochschulreife). 
Besonders prämiert wurde von der Schulleiterin Barbara 
Berhorst die Abiturientin Alina Burger, die den Traumno-
tendurchschnitt von 1,0 erreichte. Dicht gefolgt von Annika 
Meier und Felix Meier mit jeweils 1,1. Auch Sion Burger 
wurde für seinen Abi-Schnitt von 1,4 mit einem Preis ge-
ehrt. Des Weiteren wurde das Reifezeugnis an Giuseppina 
Lange ausgegeben.
Zwei Sonderpreise ging an Alina Burger. Sie erhielt vom re-
nommierten Verein für Socialpolitik eine Auszeichnung für 
besondere Leistungen im Fach Wirtschaft und darüber hin-
aus eine sechsjährige Auszeichnungsmitgliedschaft bei der 
Goethe-Gesellschaft Freiburg für ihre bemerkenswerten 
Leistungen im Fach Deutsch. Der Schulpreis der Deutschen 
Mathematikervereinigung sowie der Preis der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft ging an Felix Meier.
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Das Berufskolleg (BK II), das auf dem mittleren Bildungsab-
schluss aufbaut und bis zur Fachhochschulreife führt, schlos-
sen zwei Schülerinnen aus Biederbach ab: Lena Brammer 
und Elena Rißler. Letztere wurde für ihren herausragenden 
Fachhochschulreifeabschluss von 1,2 mit einem Preis geehrt.
In der zweijährigen Berufsfachschule für Wirtschaft erwar-
ben drei ehemalige Hauptschüler nach zweijähriger Schul-
zeit ihre mittlere Reife: Marina Ruf, Erik Schüssele und The-
resa Weber.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Wallfahrtskirche Hörnleberg - Gottesdienste
Mittwoch, 27. Juli
18:30 Uhr  Jugendandacht
Samstag, 30. Juli
08:30 Uhr  Rosenkranz
09:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst
Sonntag, 31. Juli
10:00 Uhr   Wallfahrtsgottesdienst der SE Schuttertal-

Schweighausen
Samstag, 06. August
08:30 Uhr  Rosenkranz
09:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst
Samstag, 13. August
08:30 Uhr  Rosenkranz
09:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst
Sonntag, 14. August
19:00 Uhr   Vorabendmesse zum Hochfest Mariä Aufnah-

me in den Himmel (Kräuterweihe)
     mitgestaltet von der Musikgruppe Saitenlie-

be, Biederbach
Montag, 15. August - Mariä Aufnahme in den Himmel
09:00 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
10:00 Uhr   Festgottesdienst mit Kräuterweihe mitgestal-

tet von den Kriterbuschele Musikanten
11:30 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst mit Kräuterweihe
14:00 Uhr  Rosenkranz
14:30 Uhr   Andacht zu Ehren der Gottesmutter mit Kräu-

terweihe
Samstag, 20. August
08:30 Uhr  Rosenkranz
09:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst
Sonntag, 21. August
10:30 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst der Pfarrei Hofstetten

Öffnungszeiten der kath. Pfarrbüros
Elzach,     Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, 
      Fax: 07682 / 8083-10
E-Mail:     info@kath-oberes-elztal.de 
Öffnungszeiten:  Mittwoch, Donnerstag, Freitag 
      von 09:00 – 12:00 Uhr
      Donnerstagnachmittag 
      von 15:00 – 18:00 Uhr
Oberwinden,   Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, 
      Fax: 07682 / 8435
E-Mail:     hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten:  Montag und Donnerstag 
      von 9:00 – 12:00 Uhr
      Mittwochnachmittag 
      von 15:00 – 18:00 Uhr

Pfarrbüro Elzach geschlossen
Vom 22. August bis einschließlich 26. August ist das Pfarr-
büro in Elzach wegen Urlaub geschlossen.
In dieser Zeit können Sie sich zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten ans Pfarrbüro Oberwinden wenden.
Wir bitten um Beachtung!

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Samstag, 30. Juli
19:00 Uhr  Vorabendmesse
06./ 07.08.
keine Gottesdienste
Mittwoch, 10. August
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 15. August - Mariä Aufnahme in den Himmel
19:00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kräuterweihe
20./21.08.
keine Gottesdienste

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 28. Juli
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Inge Dufner und
    Seelenamt für Gerhard Dilberger
Sonntag, 31. Juli
10:30 Uhr  Eucharistiefeier
18:00 Uhr  Andacht und Reisesegen für KJG
Dienstag, 02. August - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 03. August
19:00 Uhr  ökumenisches Friedensgebet
Donnerstag, 04. August
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 06. August
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Dienstag, 09. August - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 14. August
10:30 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 15. August - Mariä Aufnahme in den Himmel
19:00 Uhr  Eucharistiefeier mit Kräuterweihe
Dienstag, 16. August - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 18. August
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Martin Becherer
Samstag, 20. August
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Dienstag, 23. August - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier

EVANGELISCHES PFARRAMT

Gottesdienste
<  Sonntag, 31.7., 
 10 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst Johanneskirche 

Elzach
<  Mittwoch, 3.8., 
 19 Uhr   ökumen. Friedensgebet auf dem Kirchplatz 

Elzach
<  Donnerstag, 4.8., 
 9.30 Uhr  Konfitreff, Elzach
<  Donnerstag, 4.8., 
 16 Uhr   KinderKirche Johanneskirche Elzach „Bist du 

mein Samariter?“
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<  Sonntag, 7.8., 
 10 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 

Christuskirche Oberprechtal
<  Sonntag, 14.8., 
 10 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst Johanneskirche 

Elzach
<  Sonntag, 21.8., 
 10 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst Christuskirche 

Oberprechtal
<  Sonntag, 28.8., 
 10 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst Johanneskirche 

Elzach

NATURPARK
SÜDSCHWARZWALD

Poetry-Slam auf  
Alemannisch
Für junge Menschen aus der 
Region heißt es ab sofort: 
„Use mit de Sproch!“ Denn 
ihre frischen Ideen rund 
um unsere Muttersprache 
sollen im Oktober die Büh-
ne im Bernauer Kurhaus 
erobern. Derzeit läuft die 
Bewerbungsphase für alle 

jungen Leute bis 36 Jahre aus der Region – inklusive der 
Schweiz und dem Elsass –, die ihre Mundartkünste vor Pu-
blikum präsentieren möchten. Hierbei geht es um einen 
experimentellen Umgang mit dem Dialekt, es besteht kein 
Anspruch auf Perfektion. Die Bewerbungsfrist wird auf-
grund von Nachfragen verlängert bis zum 31. August 2022. 
Interessierte senden bitte einen kurzen Text und/oder ei-
nen kleinen Videoclip (maximal fünf Minuten) sowie die 
Kontaktdaten an: sabine.dietzig-schicht@naturpark-sued-
schwarzwald.de.
Der erste alemannische Poetry-Slam ist eine Kooperations-
veranstaltung des Naturparks Südschwarzwald und der 
Muettersproch-Gsellschaft. Die Veranstaltung findet am 
29. Oktober um 19:30 Uhr im Kurhaus Bernau statt und 
wird von SWR4 übertragen.

Kreativer Nachmittag
Kreativer Nachmittag „Erdfarben und Pinsel selbst herstel-
len und einsetzen“ am Freitag, 29. Juli 2022, 14 bis 16 Uhr
Naturpädagogin Andrea Kenk zeigt im Waldklassenzim-
mer am Feldberg, wie man Erdpigmente und Pinsel selbst 
herstellen kann. Im Anschluss bemalen die Kinder (ca. 3 bis 
5 Jahre, in Begleitung der Eltern) Rindenstücke, Stöcke, 
Steine und Hölzer und können die Kunstwerke mitnehmen. 
Nebenbei gibt es spannende Einblicke in den Waldboden 
und die dort versteckten Lebewesen.
Anmeldung unter naturschutzzentrum@naz-feldberg.de 
bzw. Tel. 07676 9336-30. Die Teilnahme kostet 5,00 Euro 
(auch für Begleitpersonen). Bitte nutzen Sie das Parkhaus 
am Feldberg, auch eine Anreise mit ÖPNV ist möglich.

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Landratsamt warnt erneut:  
Feuer aufgrund hoher Waldbrandgefahr 
strengstens verboten
Durch die langanhaltende Trockenheit in den vergange-
nen Wochen, verbunden mit teils kräftigem Wind und 
den hohen Temperaturen, steigt die Waldbrandgefahr 
nach Einschätzung sowohl des Deutschen Wetterdiens-
tes als auch des Kreisforstamts Emmendingen deutlich 
an, erst vor kurzem kam es am Kandel zu einem Wald-
brand, der zum Glück relativ schnell gelöscht werden 
konnte. „Die Bodenvegetation und die Streuauflage 
sind pulvertrocken. Der kleinste Funkten reicht derzeit 
aus, um große Waldbrände entstehen zu lassen“, erklärt 
Martin Schreiner, Dezernent am Landratsamt Emmen-
dingen für den ländlichen Raum und das Forstamt. Das 
Landratsamt Emmendingen macht deshalb noch einmal 
darauf aufmerksam, dass seit dem 13. Juli eine Polizei-
verordnung gilt, die sämtliches Feuermachen im Wald 
und im Abstand von weniger als 100 Metern zum Wald 
im Landkreis bis auf weiteres untersagt. Dies betrifft 
insbesondere auch die öffentlichen Grillstellen im und 
am Wald. Das Landratsamt weist zusätzlich erneut dar-
auf hin, dass grundsätzlich in der Zeit vom 01. März bis 
31. Oktober im Wald nicht geraucht werden darf.

Sperrung der Kandelstraße wegen  
Felssicherungsmaßnahmen ab August
Im Zuge der Sanierung der Landesstraße L186 zwischen 
Waldkirch und Kandelpass sind an den Felsböschungen 
bergseitig der Straße Sicherungsmaßnahmen wegen 
starken Steinschlags und Felssturzgefahr erforderlich. 
Der Landkreis Emmendingen führt diese Maßnahmen ab 
Montag, 1. August 2022 bis Ende Oktober 2022 auf ei-
ner Länge von circa zwei Kilometern durch.
Parallel dazu wird das Regierungspräsidium Freiburg 
eine Fahrbahnsanierung im nächsten Bauabschnitt der 
Sanierungsmaßnahme durchführen. Aus Sicherheits-
gründen und wegen der geringen Fahrbahnbreite muss 
hierfür die gesamte Strecke ab dem Waldgasthof Al-
tersbach bis zum Kandelparkplatz für den öffentlichen 
Verkehr gesperrt werden. Der Waldgasthof Altersbach 
bleibt von Waldkirch kommend anfahrbar. Die Kandel-
höhe inkl. des Parkplatzes und der Gastronomie bleiben 
aus dem Breisgau-Hochschwarzwald kommend weiter 
anfahrbar. Die ausgewiesene Umleitung führt westlich 
über die B294 bis Denzlingen, dann auf der L112 über 
Glottertal bis zum Sägendobel. Von dort kann die Kan-
delhöhe über die L186 erreicht werden. Während der 
Vollsperrung werden auch tagsüber die Arbeiten so 
koordiniert, dass kurzfristig eine Rettungsgasse für Not-
dienste zur Verfügung steht. Die Verkehrsteilnehmer 
und die Anlieger werden für die zu erwartenden Behin-
derungen um Verständnis gebeten.

Aktion „Praktikumswochen  
Baden-Württemberg“ in den Sommerferien
Schülerinnen und Schüler ab einem Alter von 15 Jahren kön-
nen in den Sommerferien über Tagespraktika an 5 Tagen 5 
unterschiedliche Unternehmen und Berufe kennenlernen. 
Nach der Online-Registrierung können die Jugendlichen 

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden! 112
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Berufsfelder und Wunschtermine auswählen; sie erhalten 
dann einen individuellen Praktikumsplan in passenden 
Praktikumsbetrieben in der Region. Eine Anmeldung auf 
der Plattform ist den ganzen Sommer lang möglich. Für Un-
ternehmen im Landkreis Emmendingen besteht weiterhin 
die Möglichkeit, sich kostenlos für die Praktikumswoche 
anzumelden.
Infos und Registrierungsmöglichkeit finden sich auf der 
Webseite www.praktikumswoche-bw.de

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

DEUTSCHE 
RENTENVERSICHERUNG

Höherer Freibetrag für Witwen und Witwer
Zum 1. Juli 2022 haben sich die Freibetragsgrenzen bei Hin-
terbliebenenrenten geändert. Neben ihrer Hinterbliebe-
nenrente können Witwen und Witwer sowie Bezieher von 
Erziehungsrenten nun mehr Einkommen erzielen. Dies teilt 
die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
jetzt mit. 
Für die alten Bundesländer beträgt der Freibetrag für Ein-
künfte für Witwen und Witwer 950,93 Euro. Pro waisenren-
tenberechtigtem Kind erhöht er sich zusätzlich um 201,71 
Euro. Anzurechnen sind beispielsweise Arbeitsentgelt, Ar-
beitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit, die eigene 
Rente und weitere Sozialleistungen. Vom Bruttoeinkom-
men werden gesetzlich festgelegte Pauschalbeträge abge-
zogen. Daraus ergibt sich ein fiktiver Nettobetrag. Ist dieser 
höher als der Freibetrag, wird die Differenz zu 40 Prozent 
auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg weist darauf hin, 
dass jede Beschäftigungsaufnahme oder Änderung in den 
Einkünften umgehend mitgeteilt werden muss. 
Mehr Informationen zu dem Thema enthält auch die kos-
tenlose Broschüre „Hinterbliebener: So viel können Sie 
hinzuverdienen“. Im Internet unter www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de steht sie als PDF-Download zur Verfü-
gung oder kann unter der Telefonnummer 0721 825-23888 
beziehungsweise per E-Mail an presse@drv-bw.de bestellt 
werden.

UKBW UNFALLKASSE 
BADEN-WÜRTTEMBERG

Schülerinnen und Schüler sind in der  
Ferienbetreuung unfallversichert
Schutz besteht bei Angeboten der Kommune, Schule, des 
Landes sowie in den Sommerschulen / Versichert sind auch 
geflüchtete Kinder und Jugendliche
In Baden-Württemberg stehen die Sommerferien vor der 
Tür, doch der gesetzliche Unfallversicherungsschutz der 
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) macht keinen 
Urlaub: Schülerinnen und Schüler, die in Ferienzeiten an 
organisierten Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen der 
Kommunen oder Schulen in Baden-Württemberg teilneh-
men, sind gesetzlich unfallversichert. Versicherungsschutz 
besteht auch während des Besuchs von Sommerschulen in 
Baden-Württemberg sowie bei der Teilnahme am Förder-
angebot „Ferienband 2022“ des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg. Geflüchtete Kinder 
und Jugendliche sind in der Ferienbetreuung ebenso auto-
matisch und kostenfrei unfallversichert.

Die Absicherung bei der Teilnahme an den organsierten 
Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen reicht je nach indi-
viduellem Bedarf von einer ambulanten oder stationären 
Versorgung über Renten-, Pflege-, bis hin zu Teilhabeleis-
tungen.

Förderangebot „Ferienband 2022“ umfassend unfallversi-
chert
Um Kinder und Jugendliche beim Aufholen von coronabe-
dingten Lernrückständen zu unterstützen, bietet das Land 
das „Ferienband 2022“ an. Durch dieses Angebot im Rah-
men des Programms „Lernen mit Rückenwind“ ist eine zu-
sätzliche Förderung in den Sommerferien möglich. Schüle-
rinnen und Schüler erhalten im Falle eines Unfalls denselben 
umfangreichen Schutz, den sie auch bei einem Unfall wäh-
rend des Schulbesuchs erhalten. Sie sind dabei sowohl wäh-
rend der Teilnahme als auch auf den damit verbundenen, 
unmittelbaren Wegen kostenfrei versichert. Eltern brauchen 
hierfür keine besondere Versicherung abschließen.

Versicherungsschutz von Kindern und Jugendlichen auf 
der Flucht
Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht sind, stehen 
beim Kita- und Schulbesuch in Baden-Württemberg sowie 
auf den damit verbundenen Wegen unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu zählen auch der Be-
such von Vorbereitungsklassen oder andere Formen der Be-
schulung und Vorbereitung. Dies gilt in Räumlichkeiten in 
oder auch außerhalb der Schule, wenn die Maßnahme dem 
organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule zuge-
ordnet ist. Ebenso sind geflüchtete Kinder und Jugendliche, 
die in Ferienzeiten an organisierten Bildungs- und Betreu-
ungsmaßnahmen der Kommunen oder Schulen in Baden-
Württemberg teilnehmen, gesetzlich unfallversichert. Wei-
tere Infos unter www.ukbw.de.

SOZIALVERSICHERUNG FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN 
UND GARTENBAU (SVLFG)

Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau informiert
Warnung vor Betrugsanrufen
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) warnt, bei Telefonaten vertrauliche In-
formationen preiszugeben.
Aktuell erhält die SVLFG Hinweise auf Betrügerinnen und 
Betrüger, die Versicherte anrufen, um vertrauliche Infor-
mationen zu erhalten.
Bei diesen Betrugsanrufen täuschen sie vor, zum Beispiel 
Beschäftigte der SVLFG zu sein. Sie erfragen unter einem 
Vorwand (beispielsweise für die Übersendung von Infor-
mationen über eine ausstehende Geldauszahlung von der 
SVLFG oder vom Staat) personenbezogene Daten, wie die 
Anschrift, Bankverbindung oder Krankenversicherungs-
Nummer. Zum Teil versuchen die Anrufenden auch, Versi-
cherte zu drängen, Verträge abzuschließen, zum Beispiel 
für Zusatzversicherungen oder Kursangebote.
Versicherte sollten sich bewusst sein, dass die SVLFG keine 
Dritten beauftragt, Kontakt aufzunehmen, ohne dass die-
se Anrufe vorher schriftlich angekündigt werden und rät 
deshalb, vorsichtig zu bleiben. Mehr Informationen dazu 
stehen im Internet unter:
www.svlfg.de/warnung-vor-betrugsanrufen

Bei großer Hitze: Pflegebedürftige ausgewogen ernähren
Insbesondere für pflegebedürftige Menschen ist die Som-
merhitze sehr belastend. Die SVLFG gibt Tipps, wie pfle-
gende Personen ihre Angehörigen vor einer Dehydrierung 
schützen und sie ausgewogen ernähren.
Ein Problem vieler älterer Menschen ist ihr nachlassendes 
Durstgefühl. Oft vermeiden sie auch bewusst, viel zu trin-
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ken, um nicht so häufig zur Toilette gehen zu müssen. Pfle-
gende Personen sollten deshalb besonders darauf achten, 
dass ihre Angehörigen jederzeit genug Trinkwasser zur 
Verfügung haben und täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter 
Flüssigkeit zu sich nehmen. Ausnahme: Der behandelnde 
Arzt gibt eine andere Empfehlung.

Dehydrierung erkennen und handeln
Wenn alte oder kranke Menschen zu wenig trinken, vor al-
lem aber auch, wenn sie unter Durchfall leiden oder stark 
schwitzen, besteht die Gefahr, dass der Körper austrocknet. 
Bei einer leichten Dehydrierung hilft es, umgehend viel zu 
trinken – am besten in mehreren Portionen. Geeignet sind 
Wasser, Brühe oder Kräutertee. Warnzeichen einer schwe-
reren Dehydrierung sind Fieber, Verwirrtheit und übermä-
ßige Erschöpfung. Wer solche Anzeichen bei seinen Ange-
hörigen bemerkt, sollte sofort den Notarzt verständigen. 
Damit es nicht soweit kommt, sollten pflegende Personen 
ihren pflegebedürftigen Angehörigen häufig zuckerarme 
Getränke und erfrischende Kaltschalen anbieten. Alkohol 
und Koffein belasten den Kreislauf und sollten deshalb ge-
mieden werden. Apfelsaft-Schorle, gemischt aus zwei Teilen 
Mineralwasser und einem Teil Saft, wirken ähnlich wie iso-
tonische Getränke. Sie versorgen den Körper mit Mineral-
stoffen, wie zum Beispiel Magnesium, Natrium oder Kalium. 
Die SVLFG rät: „Führen Sie ein Trinkprotokoll. Es gibt einen 
Überblick darüber, wie viel Flüssigkeit über den Tag verteilt 
aufgenommen wird.“ Suppen zählen natürlich mit. Saftiges 
Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Melonen und Gurken, 
helfen ebenfalls, genug Flüssigkeit aufzunehmen. Ein selbst-
gemachtes Wassereis ist eine gesunde Abwechslung. Dazu 
einfach süße geschälte Früchte, möglichst aus der Region, 
pürieren, in Eisförmchen geben und durchfrieren lassen.

Leichtes Essen im Sommer
Üppige Mahlzeiten belasten den Kreislauf im Sommer zu-
sätzlich. Kartoffeln mit Kräuterquark, gedünsteter Fisch 
mit Gemüse, ein bunter Sommersalat oder eine Mehlspeise 
mit Kompott bieten sich als leichte Sommermahlzeiten an. 
Sie versorgen den Körper mit schnell verfügbaren Nährstof-
fen, ohne ihn zu belasten. Die SVLFG rät: „Wählen Sie beim 
Einkauf frische, regionale Produkte.“

Trend hält an: Weniger Unfälle in der Grünen Branche
Insgesamt verzeichnet die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) einen Rückgang der 
Arbeits- und Wegeunfälle für das Berichtsjahr 2021. Die 
Zahl der tödlichen Unfälle ist jedoch um rund zehn Prozent 
gestiegen.

Präventionsschwerpunkt Nutztierhaltung
Auch wenn die Zahl der Unfallopfer in der Tierhaltung zu-
rückgegangen ist, bleibt der Umgang mit Großvieh die 
größte Gefahrenquelle in der Landwirtschaft. 14.341 Unfälle 
(2020: 14.781) mit einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei 
Tagen wurden der SVLFG im Bereich der Tierhaltung gemel-
det. Von 15 auf 20 angestiegen ist die Zahl der Personen, die 
bei der Arbeit mit Nutztieren tödlich verunglückten.
Um die Arbeitssicherheit in der Tierhaltung zu verbessern, 
liegt ein Präventionsschwerpunkt der SVLFG auf der Weiter-
bildung und der individuellen Beratung von Rinderhaltern 
zu möglichen baulichen Veränderungen in deren Stallun-
gen. Grundlage ist die überarbeitete Unfallverhütungsvor-
schrift Tierhaltung (VSG 4.1). In der neuen Fassung stärkt 
sie den Arbeitsschutzgedanken, so dass Landwirte, deren 
Beschäftigte sowie externe Dienstleister, zum Beispiel Besa-
mungstechniker, sicher in Ställen arbeiten können.

Präventionsschwerpunkt Waldarbeit
Die meldepflichtigen Unfälle im Forst sind 2021 stark ge-
sunken auf nunmehr 4048 (2020: 4.834). Tragisch bleibt die 
hohe Anzahl der tödlichen Waldunfälle. Genau wie 2020 
erlagen im Berichtsjahr 26 Versicherte ihren Verletzungen 
bei der Waldarbeit.
Mögliche Gründe für den Unfallrückgang sehen die SVLFG-
Präventionsfachleute im gestiegenen Technikeinsatz auf 

den großen Schadholzflächen sowie in den allerorts sensi-
bilisierenden Präventionsaktivitäten innerhalb der Branche.

Präventionsschwerpunkt Garten- und Landschaftsbau
Trotz eines erfreulichen Rückgangs der Unfallzahlen auf 
12.957 (2020: 13.404) nimmt der GaLaBau nach wie vor 
Rang 2 der SVLFG-Unfallstatistik ein. Zwei Personen ver-
starben 2021 im GaLaBau aufgrund eines Arbeitsunfalls 
(2020: acht). Der Rückgang um 4,9 Prozent im Arbeitsge-
biet GaLaBau bestätigt die SVLFG in ihren Präventionsmaß-
nahmen für diese Berufsgruppe. Die Analyse der schweren 
Unfälle ergab, dass der Beratungsfokus der SVLFG-Präven-
tionsfachleute auch künftig auf das sichere Arbeiten mit 
Erdbaumaschinen, auf das Fahren und Rangieren mit Fahr-
zeuggespannen und auf Baumfällungs- und Entastungs-
maßnahmen gelegt werden muss.

Berufskrankheiten:  
Hauterkrankungen weiterhin auf hohem Niveau
Für 2021 weist die SVLFG-Statistik 4.615 Anzeigen auf Ver-
dacht einer Berufskrankheit aus (2020: 4.666). 2.494 davon 
betreffen Hautkrankheiten. Sie sind die mit Abstand am 
häufigsten gemeldeten Erkrankungen. Bei 2.193 der an-
gezeigten Hautkrankheiten handelt es sich um durch UV-
Strahlung verursachten weißen Hautkrebs (Plattenepithel-
karzinome oder multiple aktinische Keratose). Im Rahmen 
einer Sozialpartner-Vereinbarung setzt sich die SVLFG für 
den Schutz aller im Freien Arbeitenden vor UV-Strahlung 
und Hitze ein.

Rückgang der neuen Unfallrenten
Die Zahl der neu bewilligten Unfallrenten hat sich im Ver-
gleich zum Jahr 2020 leicht verändert. Sie lag 2021 bei 
1.395 (2020: 1.384). Der Rückgang bei den Unfallrenten 
zeigt, dass die Zahl der schweren Unfälle mit langfristigen 
Folgen rückläufig ist.

Weitere Informationen online
Der aktuelle Präventionsbericht der SVLFG mit den statisti-
schen Auswertungen und weiteren Informationen rund um 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in den grünen Berufen 
kann unter www.svlfg.de/svlfg-kompakt-in-zahlen einge-
sehen und kostenlos heruntergeladen werden.

AUS- UND FORTBILDUNG

GEWERBE AKADEMIE FREIBURG

Meistervorbereitung für Feinwerkmechaniker
Feinwerkmechaniker können sich an der Gewerbe Akade-
mie der Handwerkskammer Freiburg in einem halben Jahr 
in Vollzeit auf die Meisterprüfung vorbereiten. In Freiburg 
beginnt der nächste Kurs am 22. November. Im ersten Teil 
geht es um Fachpraxis (Metallverarbeitung, CNC-Technik, 
Alu-Bearbeitung, Hydraulik etc.), in der zweiten Hälfte wer-
den theoretische Grundlagen (Kalkulation, Fachtechnologie, 
Werkstoffkunde, technische Mathematik etc.) behandelt.
Die Teilnahme kann über das Aufstiegs-Bafög gefördert 
werden. Weitere Auskünfte gibt die Gewerbe Akademie 
unter Tel. 0761/15250-25. Infos und Anmeldung auch im 
Netz: www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

Einfache elektrische Arbeiten im Betrieb  
übernehmen
Mit der Schulung „Elektrotechnisch unterwiesene Person 
(EuP)“ dürfen Mitarbeiter in einem Betrieb einfache elek-
trische Tätigkeiten übernehmen oder Fachkräfte bei War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten unterstützen. Dazu 
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bietet die Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Frei-
burg vom 5. bis 8. Oktober einen zwölfstündigen Kurs an. 
Der Unterricht findet am Mittwoch von 17.30 bis 20.45 Uhr 
sowie am Samstag von 8 bis 14.45 Uhr statt.
Auskünfte, auch zu Fördermöglichkeiten, erteilt die Ge-
werbe Akademie unter Telefon 0761 15250-17. Infos und 
Anmeldung online: www.gewerbeakademie.de/weiterbil-
dung

IHK-BILDUNGSZENTRUM 
SÜDLICHER OBERRHEIN 

Rechtliche Hilfe zur originellen Idee
Kostenlose Erfinderberatung der IHK Südlicher Oberrhein
Kreativität und Erfindergeist sind wesentliche Merkmale 
des Unternehmertums. Doch ist die pfiffigste Schöpfung 
wertlos, wird sie nicht vor Ideenklau und Nachahmung 
geschützt. Die IHK Südlicher Oberrhein bietet deshalb in 
Kooperation mit Patentanwälten aus dem Kammerbezirk 
regelmäßig kostenlose Erstberatungen zu gewerblichen 
Schutzrechten an. Der nächste Termin findet am Donners-
tag, 4. August 2022, statt.
In der Erfinderberatung erhalten die Ratsuchenden In-
formationen über die grundsätzliche Schutzfähigkeit von 
technischen Erfindungen, Marken und Designs. Außerdem 
veranschaulichen die Experten der IHK das konkrete Vor-
gehen für eine Schutzrechtsanmeldung und beleuchten 
wichtige Fallstricke. Möglichkeiten, Wege und Kosten zur 
Recherche von gewerblichen Schutzrechten werden aufge-
zeigt. Denn mithilfe von Patenten und Gebrauchsmustern, 
aber auch Marken und Designs, haben Erfinder vielfältige 
Möglichkeiten, sich von Wettbewerbern zu differenzieren 
und das eigene Know-how zu schützen.
Derzeit bietet die Kammer für die kostenlose Erfinderbera-
tung Termine vor Ort in ihrer Geschäftsstelle in Lahr sowie 
telefonisch an. Das sind im dritten Quartal 2022 die folgen-
den Donnerstage:
•  Telefontermine: 4. August und 1. September
•   Termine bei der IHK Südlicher Oberrhein in Lahr, Lotz-

beckstraße 31: 21. Juli und 15. September
  (Eine telefonische Beratung ist an diesen beiden Tagen 

ebenfalls möglich.)
Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Kontakt: Pet-
ra Laumen, Telefonnummer: 0761/3858-262, E-Mail-Adresse: 
petra.laumen@freiburg.ihk.de.

Beratung für geflüchtete Frauen aus der  
Ukraine auf Ukrainisch
Seit über 25 Jahren unterstützt die Kontaktstelle Frau und 
Beruf Freiburg – Südlicher Oberrhein Frauen in allen be-
ruflichen Fragen. Dazu bietet sie qualifizierte Beratung zu 
Themen wie Arbeitsmarkt und Jobchancen, Stellensuche 
und Bewerbung, Existenzgründung, Aus- und Weiterbil-
dung und vieles mehr.
Ab sofort bietet die Kontaktstelle in Freiburg und den Land-
kreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen ihre 
Beratungen auch in ukrainischer Sprache an. Die Beratun-
gen sind kostenlos und können einzeln oder in Gruppen 
durchgeführt werden – persönlich, online oder telefonisch.
Um einen Beratungstermin auf Ukrainisch zu vereinbaren, 
wenden sich Interessierte an frau_und_beruf@stadt.freiburg.
de oder Tel. 0761/201-1730 (mittwochs 13:30 bis 15 Uhr).

Übersetzung dieser Mitteilung ins Ukrainische:
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Понад 25 років „Контактний центр для жінок і роботи 
Фрайбург – Південний Верхній Рейн“ підтримує жінок у всіх 
професійних питаннях. Зокрема він пропонує кваліфіковані 
поради з таких тем, як ринок праці та можливості 
працевлаштування, пошук роботи та подання заявок на 
роботу, започаткування бізнесу, навчання та підвищення 
кваліфікації та багато іншого.
Від сьогодні контактний пункт у Фрайбурзі та округах 
пропонує також надання порад українською мовою. 
Консультації можна проводити як індивідуально, так і 
в групах – особисто, онлайн або по телефону. Послуги 
надаються безкоштовно.
Щоб записатися на консультацію українською мовою, 
зацікавленим особам слід звертатися за адресою
frau_und_beruf@stadt.freiburg.de або за тел.: 0761/201-1730 
(середа з 13:30 до 15:00).

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Musikverein Trachtenkapelle Siegelau - 
Platzkonzert

Der Musikverein Trachtenkapelle Siege-
lau freut sich den Termin für das diesjäh-
rige Platzkonzert, welches am Freitag 
den 29. Juli 2022 ab 19.00 Uhr stattfin-
det, bekanntzugeben. Zu Gehör bringen 
werden wir ein bunt gemischtes Pro-
gramm aus traditioneller Blasmusik mit 
Märschen und Polkas, sowie Schlager- 
und Popmusik. Wir sind sicher, dass für 
jeden Musikgeschmack etwas Passendes 
dabei sein wird! Und natürlich werden 
wir bestens dafür sorgen, dass an diesem 

- hoffentlich lauen - Sommerabend niemand mit durstiger 
Kehle oder hungrig nach Hause gehen muss. Bei schlech-
tem Wetter findet die Veranstaltung im Haus der Vereine 
statt. Wir freuen uns, Sie am 29. Juli 2022 bei uns im Siege-
lau begrüßen zu dürfen.

Kaffeedose macht Urlaub
Die „Kaffeedose“ der Lebenshilfe 
macht vom 30.07. bis einschließlich 03.09.2022 Sommer-
Pause. Danach freut sich das Kaffeedosen-Team wieder da-
rauf, Sie mit köstlichen Kaffee-Spezialitäten auf Märkten 
und Festen im gesamten Elztal zu verwöhnen.





15Woche 30/32 
Mittwoch, 27. 07. 22

sikanten“ mit böhmisch mährischer Blasmusik die Festgäste 
unterhalten. Einen stimmungsvollen Festausklang garan-
tiert das „Bergacker Duo“ am Montag ab 19 Uhr.
Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl mit dem 
Besten aus Küche und Keller in bekannter Weise gesorgt 
sein (am Sonntag mit einem speziellen Mittagessen). Zu 
diesem Waldfest mit seinem eigenen Ambiente laden wir 
die gesamte Bevölkerung sowie die hier weilenden Kur- 
und Feriengäste schon jetzt sehr herzlich ein und freuen 
uns auf ihr zahlreiches Kommen.

Einladung zum Sommerhock  
des VDK OV Elzach
Der VDK OV Elzach lädt seine Mitglieder mit Partner*innen 
zum diesjährigen Sommerhock am Donnerstag, 11. August 
2022 um 16.00 Uhr in „Funi’s Versperstube“ bei der Heid-
burg herzlich ein. Gäste sind gerne willkommen. Für musi-
kalische Umrahmung und gute Stimmung ist gesorgt. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen wird die Ver-
anstaltung um eine Woche auf den 18.08.2022 verschoben.
Über Ihre Teilnahme freuen wir uns.
Der Vorstand des VDK OV Elzach

„Förderverein Krankenhaus Waldkirch“  
in Oberprechtal   
Infostand auf dem Musikfest
Der „Förderverein Krankenhaus Waldkirch“ war mit einem 
Infostand in Oberprechtal, als Gast auf dem „Musiksom-
mer“, veranstaltet von dem Musikverein Trachtenkapelle 
Oberprechtal unter der Leitung von Ignatius Klausmann. 
Ein schattiger Standort auf dem Festgelände war ideal, 
um mit den Gästen und Akteuren aus dem obern Elztal ins 
Gespräch zu kommen. Es ging um die derzeitigen Leistun-
gen des Waldkircher Krankenhauses und ganz besonders 
darum, dass es auch in Zukunft erhalten bleibt. Der Vor-
sitzende Dr. Karlfranz Koehler und Mitglieder des Vereins 
konnten viele Gespräche führen und nebenher das wunder-
schöne Sommerfest genießen. Auch die Ortsvorsteherin Sil-
ke Matt und ihre Vertreterin Regina Disch kamen zu einem 
Austausch vorbei. Ganz aktuell informierte der Förderver-
ein über sein gerade abgeschlossenes großes Spendenpro-
jekt: Die Ausstattung der Dachterrasse des Krankenhauses 
mit Tischen und Stühlen, mit Sonnendach, Windschutz und 
Bepflanzung, so dass ein angenehmer Aufenthaltsort für 
Mitarbeiter, Patienten und Besucher entstehen konnte. 
Außerdem wurde das Folgeprojekt bekannt gemacht: Da 
sic der Wartebereich im Foyer des Krankenhauses im Som-
mer stark aufheizt, soll die Fensterfront durch eine spezi-
elle Folie einen wirksamen Hitzeschutz erhalten. Für die 
Finanzierung möchte wieder der Förderverein sorgen; die 
ersten Spenden kamen von den Besuchern und Mitwirken-
den des Musikfestes. Der Förderverein setzt seine Tournee 
durch die Orte des Elztales fort; der nächste Infostand wird 
in Katzenmoos sein.

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg - Brutto für netto bei 
Ferienjobbern   
In Baden-Württemberg beginnen die Ferien. Viele Schüle-
rinnen und Schüler nutzen die schulfreie Zeit, um sich mit 
einem Minijob das Taschengeld aufzubessern oder erste 
Einblicke in die Berufswelt zu erhalten.
Es gibt zwei Arten von Minijobs, die man als Ferienjob aus-
üben kann: den zeitlich befristeten Minijob und den ge-
ringfügig entlohnten Minijob. Während bei dem geringfü-
gig entlohnten Minijob der monatliche Verdienst derzeit 
noch auf 450 Euro begrenzt ist, kann man in einem zeitlich 
befristeten Minijob unbegrenzt verdienen. Hier ist jedoch 
die Beschäftigungsdauer eingeschränkt: Im Kalenderjahr 

kann man bis zu drei Monaten oder 70 Arbeitstagen arbei-
ten – und der Job bleibt in der Regel sozialversicherungs-
frei, solange er nicht von übergeordneter wirtschaftlicher 
Bedeutung ist. Wenn die Zeiträume auch mit mehreren 
zeitlich befristeten Beschäftigungen nicht überschritten 
werden, spielen die Höhe des Gehalts und die Anzahl der 
Arbeitsstunden keine Rolle.
Weitere Informationen enthält der kostenlose Flyer »Mi-
nijobs: Niedrige Beiträge, voller Schutz«. Er kann von der 
Internetseite www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
heruntergeladen oder als Papierversion bestellt werden 
(Telefon: 0721 825-23888 oder E-Mail: presse@drv-bw.de).

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
SO BLEIBT ES SAUBER!

Hygiene im Haushalt mit Hunden und Katzen
Hygiene im Haushalt ist mit Haustieren noch mit ein paar Ext-
ras verbunden. Mit diesen 5 Tipps kommen Sie gut aus!

1. Saugfähiges Hundehandtuch kaufen
Gerade nach Spaziergängen, in denen der Hund in Pfützen und 
Schlamm seinen Spaß hatte, empfiehlt es sich, die Pfoten gründ-
lich mit warmem Wasser abzuwaschen. Eine Gießkanne oder eine 
Schale mit Wasser reichen aus, um den groben Schmutz zu ent-
fernen. Zum Abtrocknen der Pfoten und auch für den restlichen 
Körper ist ein saugfähiges Handtuch besonders gut geeignet.
Der Einsatz von Hundeshampoo sollte im Alltag vermieden wer-
den. Das Waschen mit einem milden, natürlichen Hundesham-
poo reicht ein- bis zweimal im Monat, wenn der Hund stark riecht, 
weil er sich zum Beispiel in etwas gewälzt hat.

2. Tägliches Bürsten
Das Bürsten ist für alle Vierbeiner mit langen Haaren das tägliche 
Pflegeritual Nummer eins. Eingebaut in den Alltag kann das auch 
die liebevolle Nähe von Hunden und Katzen mit ihren Bezugs-
menschen unterstützen. Und je mehr Haare ausgekämmt wer-
den, desto weniger bleibt für den Staubsauger übrig.

3. Fress- und Trinknäpfe sauber halten
Ideal ist ein Platz für die Näpfe außerhalb der Küche. Da bei der 
leidenschaftlichen Nahrungsaufnahme bei Hunden auch immer 
etwas danebenfallen kann, empfiehlt sich ein leicht zu reinigen-
der Bodenbelag, zum Beispiel Fliesen. Eine abwischbare Matte 
unter den Näpfen erleichtert das Reinhalten vom Futterplatz 
ebenso. Die Näpfe sollten nach jeder Mahlzeit mit etwas Spülmit-
tel sauber gemacht werden.

4. Schlafplatzhygiene
Auf dem Hunde- oder Katzenbett sind wohl immer Haare, Staub, 
Speichel und sonstiges nicht genau zu Definierendes zu finden. 
Deshalb ist das regelmäßige Waschen, besonders im Sommer, 
wenn sich noch ungebetene Parasiten dazugesellen können, 
wichtig. Gut geeignet sind deshalb alle Materialien, die sich auch 
heiß bei 90 Grad waschen lassen und abnehmbar sind.

5. Staubsaugen und Fleckenentfernung
Für ein Wohlfühl-Zuhause mit Haustieren ist das Staubsaugen 
auch ein tägliches Ritual. Ergänzt durch den Dampfreiniger kön-
nen die Haare bei regelmäßiger Reinigung immer rechtzeitig 
entfernt werden. Bei Flecken und Gerüchen ist es wichtig, auf 
natürliche Reiniger zurückzugreifen, die frei von chemischen Zu-
satzstoffen sind.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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VORTEILVORTEIL

eindorfSTUTTGARTERWDas Stuttgarter Weindorf wird veranstaltet
und präsentiert von Pro Stuttgart e.V.

Genieße das Stuttgarter Weindorf und
spare bei unseren Vorteilspartnern vom
17.8. bis 4.9.2022

Werde Teil vom Nussbaum Club und spare bei zahlreichen Partnern mit mehr als 5.000 2-für-1-Coupons.
www.nussbaumclub.de/

GUTSCHEIN
1 FLASCHE

MUSKATELLER
SEKT

Laube 04
Weinfactum Bad Cannstatt GmbH
www.weinfactum.de
1 Flasche Muskateller Sekt 0,75 L für 20,00 €
anstatt 24,00 €. Angebot gültig während
des gesamten Weindorf-Zeitraums.

10 %
NACHLASS

AUF SPEISEN
UND GETRÄNKE

Laube 01
Der Rote Hirsch – Christian List
GastroKonzepte GmbH
www.derrotehirsch.de
Nur für Couponinhaber und 1 x pro Tag
gültig vom 17.8. bis 4.9. Nicht mit anderen
Rabatten oder Nachlässen kombinierbar.

GUTSCHEIN
1 FLASCHE

1-STERNWEISS-
BURGUNDER

Laube 04
Weinfactum Bad Cannstatt GmbH
www.weinfactum.de
1 Flasche 1-Stern Weißburgunder feinherb
0,75 L für 17,00 € anstatt 20,00 €. Angebot
gültig während des gesamten Weindorf-
Zeitraums.

GUTSCHEIN
FÜR EINE KOSTEN-

LOSEWEIN-
SCHORLE

Laube 23
Weingut der Stadt Stuttgart
www.weingutstuttgart.de
Eine kostenlose Weinschorle in der 0,33-L-
Flasche einmalig einlösbar. Gilt für die ersten
250 Einlösungen im Zeitraum des Stuttgarter
Weindorfs zwischen 12:00 und 14:30 Uhr

5 €
NACHLASS

AUF DEN
GESAMTVERZEHR

Laube 19
WEIN-MOMENT GmbH
www.wein-moment.de
Ausschließlich in der Laube 19 und einmalig
einlösbar. Keine Barauszahlung. Keine Kombi-
nation mit anderen Rabatten oder Nachlässen.
Angebot gültig vom 17.8. bis 4.9.

2 FÜR 1
2GERICHTE ZUM

PREIS VON 1

Laube 45
Rauschenberger´s Weinlaube
www.rauschenberger-catering.de
nur gültig auf Tagesgerichte von 12 bis 16 Uhr.

2 ZU 1
2GERICHTE ZUM

PREIS VON 1*

Laube 05
Schmücker Gastro & Catering
GmbH – Schmücker‘s OX
www.schmuecker.eu
Angebot gültig vom 17.8. bis 4.9.
Mo-Fr 11:30 bis 17:00 Uhr. *günstigeres
oder wertgleiches Gericht ist gratis

1 €
NACHLASS

BEIM KAUF EINER
TÜTEMANDELN

Laube C
Mandelbrennerei Stuttgart
www.mandelbrennerei-stuttgart.de
Angebot gültig während der Öffnungszeiten
des Stuttgarter Weindorfs.
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LAGEPLAN WEINDORF

Kontaktdaten für Reservierungen bei den

PARTNERN
01 Der Rote Hirsch

Tel. Tel. 0711 80 6 09 10

04 Weinfactum Bad
Cannstatt GmbH
Tel. 0711 54 22 66

05 Schmücker´s OX
Tel. 0711 75 85 83 90

19 WEIN-MOMENT
Tel. 0711 25 25 57 60

23 Weingut der Stadt
Stuttgart
Tel. 0711 21 65 75 07

45 Rauschenberger´s
Weinlaube
Tel. 0711 55 34 01 74

C Mandelbrennerei
Stuttgart
Tel. 0712 7 25 09 49

Willkommen beim
STUTTGARTER WEINDORF!

So findest du die Nussbaum Club-Partner

Das Stuttgarter Weindorf zählt zu den schönsten Weinfesten im sonnigen
Süden Deutschlands und lockt seit mehr als 45 Jahren unzählige Besu-
cherinnen und Besucher aus Stuttgart und der Region auf die beliebtes-
ten Plätze der Landeshauptstadt: den Marktplatz, den Schillerplatz und
die Kirchstraße. Vom 17.8. bis 4.9. verwöhnen mehr als 30 Wirtinnen und
Wirte die Gäste mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller – alles regional,
alles in bester Qualität. Da bleibt kein Wunsch offen!

Mehr Infos unter stuttgart-weindorf.de/

Alle Angebote unserer Partner findest du unter nussbaumclub.net/coupons/ oder in der Nussbaum Club App.
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Das hochwertige Regional-Magazin für und aus Baden-Württemberg!
Freuen Sie sich auf jede Menge Freizeit, Abenteuer, Genuss, Lifestyle,
regionale Produkte und interessante Menschen aus Baden-Württemberg.
*Beim Zeitschriftenhändler, im Supermarkt oder Bahnhofsbuchhandel.
Händler in der Nähe finden: www.mykiosk.com

Das „Heimat entdecken“-Magazin ist ein Produkt von Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG · Opelstr. 29 · 68789 St. Leon-Rot

IM HANDEL*
ERHÄLTLICH

Heimat entdecken – 4,80 € MIT NUSSBAUM
CLUB-BEILEGER
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BaWue-Seite1

Statistisch gesehen scheint in Freiburg durch-
schnittlich an 145 Tagen im Jahr die Sonne.
Doch Baden-Württembergs viertgrößte Stadt
hat noch mehr zu bieten.

Mit 230.000 Einwohnern ist Freiburg die
viertgrößte Stadt Baden-Württembergs.
Und sie hat eine lange Geschichte: Erstmals
urkundlich erwähnt werden Siedlungen in
der Wiehre, Herdern und Zähringen, heute
Stadtteile von Freiburg bereits 1008. Span-
nende Einblicke in die bewegte Stadtge-
schichte von 1100 bis ins 18. Jahrhundert
bietet das Museum für Stadtgeschichte im
Wetzingerhaus mit vielen Exponaten. Und
auch das Museumsgebäude ist Teil der
Stadtgeschichte: Es handelt sich um das
um 1761 erbaute Wohnhaus des Freiburger
Malers, Bildhauers und Architekten Johann
ChristianWetzinger.

Romantische Altstadt
Mittendrin und nicht zu übersehen: Das Frei-
burger Münster ist das vielleicht bekanntes-
te Wahrzeichen der Stadt. Jeden Tag außer
sonntags findet dort der Münstermarkt statt,
bei dem zwischen 80 und 100 Händler ihre
Ware ausstellen. Dieser Markt ist dabei bei
Weitemnicht der einzige in der südbadischen
Großstadt. Ein Besuch in Freiburg lohnt sich

aber schon allein für einen Bummel durch die
etwa einen Quadratkilometer große Altstadt.

Wasser marsch
Immer am Wasser lang. Denn eine weitere
Besonderheit Freiburgs sind die sogenann-
ten Bächle, Wasserläufe, die mit Wasser aus
der Dreisam versorgt werden. Die flachen,
gepflasterten Rinnen versorgten im 12. Jahr-
hundert, zur Zeit der Stadtgründung, die
Menschen mit Trink-, Brauch- und Löschwas-
ser. Heute dienen sie der Abkühlung unddem
Vergnügen. Sie sind Austragungsort des ein-
zigartigen „Bächleboot-Rennens“, Schauplatz
blutiger Krimis und eine Falle für Singles:
Denn wer versehentlich ins Bächle „dappt“,
so sagt man, muss einen Freiburger oder eine
Freiburgerin heiraten. Vier eigens dafür ange-
stellte „Bächleputzer“ kümmern sich darum,
dass dasWasser immer fließt.

Studentenstadt
Dank der Albert-Ludwigs-Universität zählt
Freiburg zu den bekanntesten Studenten-
städten Deutschlands. Die Universitätsbiblio-
thek istmit ihrermarkanten Glasfassade nicht
nur eines der bekanntesten Gebäude der
Stadt, bei warmen Temperaturen verwandelt
sie sich in der Nacht besonders bei Studieren-
den zu einem beliebten Treffpunkt.

Grüne Stadt
Seit Jahren bezeichnet sich Freiburg als
„GreenCity“. Bereits in den 70er-Jahren des
20. Jahrhunderts begann der Weg hin zur
umweltfreundlichen Stadt. Das Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme ist mit
1100 Mitarbeitern das größte Institut dieser
Forschungsrichtung. Der in den 90er-Jahren
geplante Modellstadtteil Vauban zeigt, wie
verschieden nachhaltige Wohnformen aus-
sehen können.

Natur erleben
Hausberg Freiburgs ist der Schauinsland.
Wer mit der Schauinsland-Bahn fährt, über-
windet in 20 Minuten nicht nur 746 Höhen-
meter, sondern kann auch eine Aussicht
genießen, die über die Rheinebene bis hin
zu den Vogesen reicht. Das Erholungsgebiet
lädt nicht nur zum Spazieren, sondern darü-
ber hinaus auch zum Wandern, Nordic Wal-
king oder Mountainbiken ein.

Der Schlossberg, der zu Fuß oder auch mit
einer Seilbahn zu erreichen ist, bietet einen
besonders schönen Ausblick auf die Altstadt
Freiburgs. Das perfekte Ausflugsziel, um ei-
nen Sommerabend ausklingen zu lassen.
(jer)

FREIBURG: SONNIGE STUDENTENSTADT

STÄDTETOUR

Alle Links zu den Ausflugszielen, Tipps
und Infos zur Sonnenstadt Freiburg
finden Sie über den QR-Code
oder auch hier:
https://lokalmatador.net/freiburg/

Dort können Sie auch eine kulinari-
sche Stadtführung in Freiburg buchen
(Nussbaum Abonnenten und Club-Mit-
glieder erhalten 10% Rabatt)

Immer amWasser lang:
Die Bächle sind FreiburgsWahrzeichen und
laden an heißen Tagen zur Abkühlung ein.

Foto: hk13144/iStock/Getty Images plus

Foto: SimonDux/iStock/Getty Images Plus
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www.lokalmatador.de/immobilien

IMMOBILIEN
KAUFEN – MIETEN – LEBEN

Neubauten sind Mangelware, deshalb suchen immer mehr Familien Häuser im Bestand. Das knappe Angebot wird immer öfter in Bieter-
verfahren vermarktet. Neben dem finanziellen Aspekt wird auch die Zeit zu einem Faktor, der viele Kaufinteressenten unter Druck setzt.
Aus Sorge, leer auszugehen, kaufen viele Interessenten Immobilien, ohne sie vorher gründlich zu prüfen.

Wo die Nachfrage das Angebot
so eklatant übersteigt, wie aktuell
in gesuchten Lagen, können sich
Kaufinteressenten offenbar nicht
mehr ausreichendZeit lassenund
ein Objekt in Ruhe mehrfach und
auch mit einem eigenen Sachver-
ständigen besichtigen.

Wünsche klären
Es gibt vieles, das Kaufinteres-
senten schon vor der ersten Be-
sichtigung prüfen und entschei-
den sollten. Das beginnt bei der
Klärung der eigenen Wohnbe-
dürfnisse. Wer sich darüber im
Klaren ist, wo er wohnen will, wie
viel Räume er benötigt und wo

das finanzielle Limit liegt, kann
anhand seiner individuellen
Checkliste Besichtigungen pas-
sender Objekte vereinbaren und
unpassende Offerten von vorne
herein ausschließen. Wer gezielt
besichtigt, spart Zeit und Nerven
und gerät gar nicht erst in Versu-
chung, sich um ein unpassendes
Objekt zu bemühen. Im Vorfeld
gründlich durchrechnen sollten
Kaufinteressenten die Finanzie-
rung. Zum aufgerufenen Kauf-
preis kommen immer noch die
Kaufnebenkosten, die sich nach
dem Verkaufspreis richten und
vorab kalkulieren lassen. Außer-
dem muss meist renoviert und

umgebaut werden. Wer sich an
Bieterverfahren beteiligen will,
muss sein Limit und die voraus-
sichtlichen Kosten kennen, sonst
bietet er vielleicht zu viel. Rat der
Berater vom Verband Privater
Bauherren e. V.: Im Vorfeld eines
Kaufs immer auch das Bauamt
aufzusuchen, um zu klären, ob
es einen Bebauungsplan für das
Gebiet gibt und ob der eventu-
ell geplante Anbauten und Auf-
stockungen überhaupt erlaubt.
Ebenso wichtig ist der Blick ins
Grundbuch. Er bringt Klarheit
über die Besitzverhältnisse und
Lasten, die auf dem Grundstück
liegen. Wohn- und Wegerechte

beispielsweise können den Wert
einer Immobilie erheblich be-
einträchtigen. Wichtig ist immer
auch, ob das Haus in seiner heu-
tigen Form überhaupt baurecht-
lich genehmigt ist. Prüfen sollte
man auch, ob alle Pläne vorlie-
gen. Eine umfassende Beratung
und Begleitung durch Immo-
bilienexperten hilft, an alles zu
denken und unerwünschte Über-
raschungen zu vermeiden. Auch
wenn das Angebot knapp ist und
man das Gefühl hat, schnell sein
zu müssen, sollte der Kauf einer
Immobilie immer gut überlegt
und geplant sein. (Verband Pri-
vater Bauherren e. V. (VPB)/red)

Kein Immobilienkauf unter Druck

Den Garten in Schuss zu halten, Instandhaltungskosten und Pfle-
geleistungen können den Geldbeutel von Immobilienbesitzern im
Alter strapazieren. Dennoch wünschen sich viele Eltern, ihr Haus
oder die Wohnung eines Tages zu vererben, und nehmen dafür so-
gar finanzielle Einschränkungen in Kauf. Doch dem Familienkli-
ma tut das auf Dauer nicht gut.

Zum einen, weil auch Senioren
Wünsche haben, die sie sich

gerne erfüllen möchten. Zum
anderen, weil viele Kinder es

EinwichtigesThema: Über das Erbe reden

ablehnen, dass die Eltern ihret-
wegen knapsen und sie selbst
später vielleicht mit anderen
Geschwistern ums Erbe streiten
müssen.

Miteinander sprechen
In einem Gespräch über eine
Immobilienverrentung können
all diese Aspekte berücksichtigt
werden. Eine eigene Immobilie
kann mehr, als nur mietfreies
Wohnen im Alter zu gewähr-
leisten. Durch eine Immobilien-
rente haben Senioren die Chan-
ce, das Vermögen, das in ihrem
Haus oder der Wohnung steckt,
wieder flüssig zu machen, und

vermeiden einen stressigen
Umzug. Beim Verkauf profitie-
ren sie zusätzlich von den stark
gestiegenen Immobilienpreisen
in den vergangenen Jahren. Mit
monatlichen Rentenzahlungen
erweitern sie so ihren finan-
ziellen Spielraum. Kombiniert
mit einer Einmalzahlung haben
sie die Möglichkeit, sich noch
etwas im Leben zu gönnen,
bei Bedarf die Immobilie bar-
rierefrei umzubauen oder den
Kindern und Enkeln finanziell
unter die Arme zu greifen. (akz/
Deutsche Leibrenten Grundbe-
sitz AG/red)

Beispielrechnung für eine Immobilienleibrente:
www.lokalmatador.de/webcode/thema-2063/

Foto: shapecharge/E+/Getty Images
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EXPERTEN
ANZEIGE

Unerwartete Ereignisse stellen Immobilienbesitzer vor besondere
Herausforderungen. Ganz gleich ob Scheidungskrieg, ein plötzlicher
Pflegefall oder eine zerstrittene Erbengemeinschaft: In einer span-
nungsgeladenen Situation treten Meinungsverschiedenheiten und
unterschiedliche Erwartungen noch deutlicher zu Tage und machen
eine klare und sachliche Betrachtung des Objektes meist unmöglich.
Da gehen etwa die Ansichten in Bezug auf den Verkaufszeitpunkt oder
den möglichen Verkaufserlös mangels Erfahrung oft weit auseinander.

Hinzu kommt, dass Familienmitglieder Objekte eher nach emotio-
nalen Kriterien bewerten – z.B. ob sie positive oder negative Erinne-
rungen damit verknüpfen. Nimmt eine solche heterogene Gruppe den
Verkauf selbst in die Hand, können Kaufinteressenten versuchen, zu

ihrem Vorteil Einfluss auf die Erben zu nehmen.

In Eigenregie werden Objekte in einer solchen Ausnahmesituation für
gewöhnlich weder schnell noch zum bestmöglich erzielbaren Markt-
preis verkauft. Denn: Neben subjektiven Empfindungen und gefähr-
lichem Halbwissen der Beteiligten fehlt es vor allem an Verkaufsrouti-
ne. Ein professionelles Verkaufsteam kann hingegen helfen, Angebot
und Verkauf strukturiert durchzuführen. Von der Begutachtung der
Immobilie auf Bauzustand, Lage und Potenzial über das professionelle

Exposé und Marketing bis hin zur notariellen Vorbereitung sind
dann Experten amWerk.

Professionelles Vorgehen verhindert außerdem, dass der Immobilien-
verkauf in einer emotional befrachteten Situation wie etwa einem

Erbstreit oder Scheidungsprozess zu einem zusätzlichen
Konfliktfeld gerät. Indem man einen unabhängigen
Fachmann mit dem Verkauf betraut, kann das

Geschäft objektiv, rational und klar
strukturiert durchgeführt werden.
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EIN
AN IHRER SEITE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Dr. Wilken und Dr. Barth

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

Kostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob
bebaubar oder nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Bekannt aus

der Fernseh-

Werbung
bei RTL
und NTV

Der Wohnungsmarkt ist angespannt und viele Mieter sind erleich-
tert, wenn sie endlich die passende Wohnung für sich gefunden 
haben. Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages bestehen jedoch 
nicht nur Rechte und Ansprüche gegenüber dem Vermieter, son-
dern auch Verpflichtungen. Häufiges Thema bei der Wohnungs-
miete sind Schönheitsreparaturen. Wo hört die Schönheitsrepara-
tur auf und wo fängt ein Schaden an?

Unter Schönheitsreparaturen 
sind in erster Linie ober�ächige 
Renovierungsarbeiten zu ver-
stehen, wie das Tapezieren und 
Streichen von Wänden, Decken, 
Türen sowie Fenstern, Heizun-
gen und Heizungsrohren im 
Innenbereich oder auch das Ver-
putzen von Bohrlöchern, kleine-
ren Schäden und Rissen im Putz. 
Aufwändige Renovierungsar-
beiten wie das Abschleifen von 
Holz- oder Parkettböden, das Re-
parieren der Elektrik oder das Er-
neuern von Böden gehören nicht 
dazu. Laut Gesetz ist der Vermie-
ter für Schönheitsreparaturen zu-
ständig, sofern es keine anderen 
Vereinbarungen im Mietvertrag 
gibt, mit denen die Reparaturar-
beiten auf den Mieter übertragen 
werden. Die jeweiligen Renovie-
rungsklauseln können Mieter 
jedoch überprüfen lassen, denn 
in vielen Verträgen, die beispiels-
weise vor 2005 geschlossen wur-
den, sind diese Klauseln unwirk-
sam. Etwas anders sieht es bei 
Mängeln und Schäden aus. Der 
Vermieter ist zwar ebenfalls dazu 
verp�ichtet, diese zu beseitigen. 
Das gilt jedoch nicht für Schä-
den, die der Mieter verursacht 
hat. Kommt es zu selbst verschul-
detem Schimmelbefall oder ist 
ein neu verlegter Teppichboden 

bereits nach nur einem Jahr ver-
schlissen, ha�et der Mieter für 
den Schaden. Allerdings muss 
der Vermieter beweisen, dass der 
Mieter den Schaden verursacht 
hat.

Was müssen Mieter?
Da der Vermieter in der P�icht 
ist, die Wohnung instand zu 
halten, haben Mieter das Recht, 
die Wohnungsrenovierung vom 
Vermieter zu verlangen. Ein in 
der Wohnung festgestellter Man-
gel sollte diesem sofort gemeldet 
werden. Kleinere Reparaturen 
muss der Mieter dagegen selbst 
vornehmen und die anfallenden 
Kosten tragen, wenn es im Miet-
vertrag eine Kleinreparaturklau-
sel gibt. Hier sind die maximalen 
Reparaturkosten pro Jahr festge-
legt, die für Einzelreparaturen in 
der Regel nicht mehr als 75 oder 
100 Euro betragen sowie sechs 
bis acht Prozent der Jahreskalt-
miete nicht überschreiten dürfen. 
Diese Kosten trägt der Mieter 
jedoch nur für die beschädigten 
Gegenstände, auf die er häu�-
gen Zugri� hat wie zum Beispiel 
Lichtschalter, Türklinken oder 
Wasserhähne – unabhängig da-
von, ob er die Schäden verursacht 
hat oder nicht. (ots/AMADEUS 
Marketing GmbH/red)

Foto: Mike Watson Images/moodboard/Thinkstock

Schönheit oder Schaden?




